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sich in den vorliegenden Zahlen wider-
spiegelt, durch das Alterseinkünftege-
setz weiter an Dynamik gewinnen wird.
Die Meldungen über eine Zunahme der
Abschlüsse bei der Riester-Rente seit
Jahresanfang bestätigen dies. In der
Presse ist neuerdings von einer „Renais-
sance der Riester-Rente“ die Rede. Das
Riester-Rentengeschäft „brumme“, man

„rechnet mit einem Boom“. Das zeigt:
Die teilweise herbe Kritik an der Riester-
Rente war vielfach völlig überzogen.Die
Richtung ist eindeutig: Die zusätzliche
Altersvorsorge hat erhebliches Wachs-
tumspotenzial. Denn „Riestern lohnt
sich für jeden“.
Besonders auch die Entwicklung im Be-
reich der Tarifverträge stimmt optimi-

stisch, dass das Ziel einer möglichst
hohen Flächendeckung auf freiwilliger
Basis erreicht werden kann. Hier zeigt
sich seit 2002 eine ungebrochene Dyna-
mik.Mittlerweile ist für rund 20 Millionen
Arbeitnehmer – das heißt für rund 80
Prozent der Arbeitnehmer in den Wirt-
schaftszweigen, für die in Deutschland
überhaupt Tarifverträge bestehen – die
potenzielle Möglichkeit zur Entgeltum-
wandlung geschaffen worden.In einigen
Tarifbereichen wurden obligatorische
Regelungen für die tarifgebundenen Be-
schäftigten eingeführt. In anderen Berei-
chen sind Vereinbarungen getroffen wor-
den, die aus Sicht der Arbeitnehmer so
günstig sind,dass sie über kurz oder lang
das Angebot zum Aufbau einer Zusatz-
rente vernünftigerweise nicht ausschla-
gen werden.Einen wichtigen Impuls für
eine Beteiligung der Arbeitnehmer an
der betrieblichen Altersversorgung gibt
hier ein originärer Beitrag des Arbeitge-
bers. Ich bin zuversichtlich, dass hier
noch bestehende Potenziale ausge-
schöpft und durch Einbeziehung mög-
lichst vieler Beschäftigter letztlich Brei-
tenwirkung erzielt werden kann.

Dabei steht die finanzielle Problematik im
Vordergrund,die Frage also,ob bei zuneh-
mender Alterung die steigende Zahl der
Älteren und älter werdenden Leistungs-
empfänger noch ausreichende Reserven
vorfindet und/oder von den meist Jünge-
ren noch Beiträge in der Höhe erwarten
kann,wie sie sie künftig benötigen.

Das Phänomen Alterung hat für die kol-
lektiv finanzierten Sicherungssysteme
mindestens drei Dimensionen: die Zu-
nahme der Anzahl älterer Personen,die
Verlängerung ihrer Lebenserwartung
und damit der Rentenzahlzeiten und
die Stagnation oder sogar Abnahme der
Anzahl jüngerer Personen.

Das Alter eines Personenbestandes
nimmt insgesamt zu, wenn höhere Al-
tersgruppen in relativ stärkerem Maße
besetzt werden und daher das Durch-
schnittsalter ansteigt. Ursache hierfür
kann das Ausbleiben von jüngeren Neu-
eintritten und/oder das längere Verwei-
len älterer Mitglieder im Bestand sein.
Der „normale“ Alterungsprozess eines
Versorgungswerkes wird durch fehlen-
den Neuzugang oder durch frühzeitige-
re Pensionierung eventuell auch dauer-
haft verstärkt.

Für eine neue Altersgrenze
Diese Prozesse vollziehen sich vor dem
Hintergrund veränderter wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Rahmenbedin-
gungen und bei zumindest kurzfristig
nicht veränderbaren Rahmendaten: ex-
trem niedrige Geburtenraten, abneh-
mende Bevölkerungszahlen und zuneh-
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Obwohl Kinder in unserer Zeit gemeinhin als
Armutsrisiko gelten, bedeuten sie langfristig
eine bessere Absicherung im Alter. So rech-
nen drei von fünf Deutschen damit, dass sie
der eigene Nachwuchs im Alter finanziell un-
terstützt. Vom Ehe- oder Lebenspartner er-
warten dies 35 Prozent, von anderen Ver-
wandten 16 Prozent. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Studie der  Delta Lloyd nach Be-
fragung von 1000 Bürgern ab 18 Jahren.
Demnach schätzen insbesondere Eltern mit
mehr als drei Kindern das Armutsrisiko ge-
ringer ein als Kinderlose. Von den Großfami-
lien glauben rund 34 Prozent, in Zukunft in
Armut zu geraten. Von den Befragten ohne
Kinder schätzen dagegen fast zwei von fünf
ihre Armutswahrscheinlichkeit als hoch ein.
Insgesamt verlassen sich die Deutschen im
Notfall auf vier „Hilfssäulen“: den Lebens-
partner, die eigenen Eltern, die eigenen Kin-

der und – mit Abstrichen – den Staat. Fami-
lien setzen in der Zeit, in der die Kinder wach-
sen, vor allem auf die finanzielle Unterstüt-
zung durch die eigenen Eltern. Und geben
einen Teil des Geldes gleich an ihre Zöglinge
weiter. Die eigenen Kinder sind die Haupt-
empfänger finanzieller Unterstützung.
Trotz der Hoffnung auf finanzielle Unterstüt-
zung durch den eigenen Nachwuchs im Alter,
versuchen sich die Familien auch durch Fi-
nanzprodukte vor der Altersarmut zu schüt-
zen. Während durchschnittlich neun von zehn
Deutschen auf die Produkte der Banken und
Versicherungen setzen, steigt die Vorsorge-
quote mit der Zahl der Kinder an, sinkt aber
bei Familien mit mehr als drei Kindern wie-
der ab. Die beliebteste Vorsorgeart sind fest-
verzinsliche Sparanlagen. 53 Prozent der Be-
fragten sichert sich so gegen finanzielle Not-
lagen ab.

Altersvorsorge 

Renaissance der Familie 

Auswirkung der Alterung auf die bAV

Beherrschbares 
Phänomen
Mit dem Phänomen der „Alterung“ und ihren Auswirkungen für den Einzelnen
beschäftigen sich viele Disziplinen. Als kollektives Problem ist die Alterung jedoch
erst relativ spät – seit man ihre bedrohlichen Folgen für die sozialen Siche-
rungssysteme erkannt hat – in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt.



mende Lebenserwartung.Angesichts die-
ser Fakten und der für alle erkennbaren
und von allen genossenen Fortschritte in
der Medizin ist es erstaunlich,dass man
für den Begriff „Alter“ in seiner wörtli-
chen und zeitlichen Dimension nicht
schon längst auch eine neue finanztech-
nische Definition gefunden hat,etwa eine
„Altersgrenze 70“,wie sie als Reaktion auf
die Verlängerung der Lebenserwartung
an sich angebracht wäre,oder eine Über-
gangsphase zwischen den Altern 65 und
70,wie sie arbeitsökonomisch und sozi-
alpolitisch zu vertreten wäre.
Die heutige Altersgrenze 65, unter Bis-
marck zunächst auf 70 Jahre festgelegt
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf
65 Jahre herabgesetzt, hat längst ihren
Charakter als allgemeine Orientierungs-
größe für die Einschätzung körperlicher
Leistungsfähigkeit verloren. Sie ist eine
eher sozialpolitisch festgelegte Abgren-
zung zwischen der für als zumutbar er-
achteten Dauer der Erwerbsphase und
der Ruhestandsphase.
Für die Sozialversicherungssysteme
geht es bei der notwendigen Neube-
stimmung der Altersgrenze auch um die
Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen
der Arbeitslosenversicherung und der
Rentenversicherung. Das Ausbleiben
einer Neuregelung folgt politischen Op-
portunitätsüberlegungen, die in sich
fragwürdig und für alle Sicherungssyste-
me im Endergebnis schädlich sind. Das
gilt insbesondere für die gesetzliche
Rentenversicherung, aber auch für die
zu ihrer Entlastung notwendigen priva-
ten und betrieblichen Vorsorge. Als
Faustformel kann man feststellen: eine
um ein Jahr höhere Altersgrenze würde
das Altersversorgungssystem um 5%
„billiger“ machen, eine Entlastung, die
längerfristig allen – Beitragszahlern und
Rentnern – sehr zugute käme.
Die Ursachen für die Verlängerung der Le-
benserwartung,auch deren Beschleuni-
gung in letzter Zeit, liegen vermutlich in
der Veränderung der Lebensbedingun-
gen, insbesondere in der fortschreiten-
den und verbesserten medizinischen Ver-
sorgung.Eine genaue Analyse setzte sta-
tistische Erhebungen voraus,die nach be-
stimmten Merkmalen wie z.B.dem Grad
des gesundheitsbewussten Lebenswan-
dels klassifizieren müssten. Flächen-
deckende Statistiken dieser Art liegen al-
lerdings nicht vor.Stattdessen können Be-
stände im Hinblick auf die Entwicklung
der Lebenserwartung beobachtet wer-

den,die nach Alter,Geschlecht,Region,
Beobachtungszeitraum,Zugehörigkeit zu
einzelnen Versichertenbeständen oder
Tarifgestaltungen differenzieren.
Diese Statistiken bilden lediglich Fakten
ob,ohne Ursache-Wirkung-Beziehungen
herzustellen. Aus ihnen ist abzulesen,
dass die Zunahme der Lebenserwartung
in höheren Altersbereichen ausgepräg-
ter ist als in jüngeren,bei Frauen größer
als bei Männern, in den neuen Bundes-
ländern in einer Art Nachholeffekt deut-
licher als in den alten, in Lebensversi-
cherungsbeständen größer als in der Ge-
samtbevölkerung und dass sie in der
jüngeren Vergangenheit wesentlich stär-
ker ist als im Jahrhundertdurchschnitt.
Offen ist die zukünftige Entwicklung der
Lebenserwartung,die Frage also:Werden
wir immer älter und noch älter? Nach Er-
kenntnissen der Biologen erweist sich al-
lerdings die Lebensspanne des Men-
schen,sozusagen die bei optimalen Ver-
hältnissen mögliche Höchstlebensdau-
er der Spezies Mensch, als ziemlich sta-
bil und vor allem endlich; sie liegt bei
etwa 125 Jahren.
Alle Alterssicherungssysteme haben
sich auf eine solche wie auch immer be-
gründete weitere, jedoch natürlicher-
weise begrenzte Verlängerung der Le-
benserwartung einzustellen. Dies ge-
schieht durch eine weitgehende, aber
auch nicht übermäßige Einbeziehung
von künftigen Sterblichkeitsabnahmen
in das jeweilige Finanzierungssystem.

Um spätere Defizite zu vermeiden, geht
der für die finanzielle Funktionsfähig-
keit einer Versorgungseinrichtung zu-
ständige Aktuar daher von vorsichtigen
Annahmen zur künftigen Lebenserwar-
tung aus. Bei Systemen mit kollektiven
Finanzierungselementen hat er neben
der Verlängerung der Lebenserwartung
zusätzlich auch die sonstigen Bestands-
veränderungen zu beachten, insbeson-
dere ein unter Umständen schnell wir-
kendes Ausbleiben von Neuzugängen.
Für die gesetzliche Rentenversicherung
liegt hier das Hauptproblem, doch sind
ihre Vorsorgemöglichkeiten begrenzt.Ihr
fehlt die Möglichkeit,durch frühzeitigen
Aufbau eines Kapitalstocks für die vor-
hersehbaren Zeiten der Alterung ihrer
Versichertenbestände vorzusorgen.
Doch kann und muss sie – offensicht-
lich, aber in Grenzen – nur reagieren
durch Dämpfungen der Leistungen und
Erhöhungen der Beiträge,Maßnahmen,
die mit dem Postulat der Generationen-
gerechtigkeit oder gar der Forderung
nach versicherungsmäßiger Beitrags-
Leistungs-Äquivalenz kaum in Einklang
zu bringen sind.
In der betrieblichen Altersversorgung
sind die Verhältnisse nahezu umgekehrt.
Die planmäßige Kapitalansammlung er-
laubt eine Vorfinanzierung der späteren
Rentenzahlungen in der Phase,in der sie
wirtschaftlich verdient werden können,
und ein frühzeitiges Reagieren auf vor-
hersehbare spätere Veränderungen wie
die einer zunehmenden Lebenserwar-
tung und die damit verbundenen länge-
ren Rentenzahlungsdauern.
Auch die Alterung eines Systems insge-
samt – z. B. aufgrund fehlender Neuzu-
gänge oder vermehrter Frühpensionie-
rungen – ist beherrschbar und mit Hilfe
kollektiver,die Kapitalbildung nutzender
Finanzierungstechniken sach- und zeit-
gerecht zu bewältigen. Dies setzt aller-
dings zweierlei voraus: zum einen die
frühzeitige Kenntnis über die zu erwar-
tenden Veränderungen, zum anderen
die Möglichkeit und den Willen,die not-
wendige Kapitalbildung auch rechtzei-
tig vorzunehmen.
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Professor Dr. Klaus Heubeck
ist Vorstandsvorsitzender der
Kölner HEUBECK AG, ein un-
abhängiges Dienstleistungs-
unternehmen in allen Fragen
der Altersvorsorge.
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